
B A U P U B L I K A T I O N 
________________________ 

 
Es sind nachbenannte Baugespanne errichtet worden. Die Pläne können im Rathaus, 
Gemeindebauamt, eingesehen werden. 
Wer ein unmittelbares, durch das öffentliche Recht geschütztes Interesse hat, kann gegen 
die Bauvorhaben innert 20 Tagen öffentlich-rechtliche Einsprache erheben. 
Privatrechtliche Einsprachen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

 

Bauherr Bauprojekt Tag der Publikation 

im Amtsblatt der 

Landschaft Davos 

Endtermin für 

öffentlich-recht- 

liche Einsprache 

 

Herr 

Alfred Tosch 

Riedweg 19 

7494 Davos Wiesen 

 

 

Herr 

Jörg Oberrauch 

Chilchweg 3 

7276 Davos 

Frauenkirch 

Aussenisolation (14 cm), 

Geb. Assek. Nr. 6A auf 

Parz. Nr. 7405, Riedweg 19, 

Davos Wiesen 

 

 

Abbruch Anbau und 

Umbau Wohnhaus, Geb. 

Assek. Nr. 147 auf Parz. Nr. 

4007, Sertigerstrasse 45, 

Davos Clavadel 

16. Februar 2016 07. März 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäss Artikel 146 ff ‚Baubewilligungsverfahren’ des Baugesetzes der Gemeinde Davos 
erlässt die Baubehörde nach Ablauf der Einsprachefrist den Baubescheid. Der Baubescheid 
wird dem Gesuchsteller und allfälligen Einsprechern schriftlich mitgeteilt. 
 
 
Davos, 16. Februar 2016  Bausekretariat Davos 


